
desland Hessen hatte Sachsen dies-
bezüglich eine Vorreiterstellung ein-
genommen.

Zusätzlich ist in Sachsen auch der 
Nachweis von Pseudomonas aerugi-
nosa mit erworbenen Carbapenema-
sen oder bei gleichzeitigem Vorlie-
gen von phänotypischer Resistenz 
gegen Acylureido-Penicilline, Cepha-
losporine der 3. und 4. Generation, 
Carbapeneme und Fluorchinolone zu 
melden. Diese Meldepflicht gemäß 
sächsischer IfSGMeldeVO bleibt un -
berührt.

Zusammenfassend bedeuten die 
neuen Meldepflichten für Sachsen, 
bis auf die Tatsache der nun zu erfas-
senden Arbovirus-Infektionen, keine 

maßgeblichen Neuerungen. Die 
aktualisierten Meldebögen sowie 
Versionen, die direkt am PC ausfüll-
bar sind, finden Sie unter den fol-
genden Links: 

http://www.gesunde.sachsen.de/
download/lua/LUA_HM_ArztMelde-
bogen.pdf

http://www.gesunde.sachsen.de/
download/lua/LUA_HM_LabMelde-
bogen.pdf
http://www.gesunde.sachsen.de/
download/lua/LUA_HM_LabMelde-
bogen_MRE.pdf

Dr. med. Sophie-Susann Merbecks
Landesuntersuchungsanstalt für das 

Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) Sachsen

Gesundheitspolitik
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Mitteilungen der 
Sächsischen Impf-
kommission (SIKO): 

Aktualisierung der Empfehlungen 
der Sächsischen Impfkommission 
zur Durchführung von Schutz-
impfungen im Freistaat Sachsen 

– Impfempfehlungen E 5, E 6 und 
E 7 – ab 1. Juli 2016:

Die Sächsische Impfkommission 
(SIKO) beschloss auf ihrer 47. Sit-
zung am 01.04.2016 die Aktualisie-
rung folgender Dokumente zum 
01.07.2016:

E 5
Empfehlungen der Sächsischen Impf-
kommission zu Impfabständen 

E 6
Empfehlungen der Sächsischen Impf-
kommission zu Impfungen im 
Zusammenhang mit Operationen

E 7
Empfehlungen der Sächsischen Impf-
kommission zu hygienischen Grund-
bedingungen bei der Durchführung 
von Schutzimpfungen

Die novellierten Impfempfehlungen  
E 5, E 6 und E 7 liegen als Sonder-
druck dieser Ausgabe des Ärzteblat-

tes Sachsen vom Juni 2016 bei. Sie 
werden außerdem auf den Home-
pages
•	der	Sächsischen	Landesärztekammer:	
 www.slaek.de ➝ Ärzte ➝ Informa-

tionen / Leitlinien ➝ Impfen
•	der	 Gesellschaft	 für	 Hygiene,	

Umweltmedizin und Schutzimp-
fungen in Sachsen:

 www.ghuss.de ➝ Sächsische Impf-
kommission

veröffentlicht.

Korrespondenzanschrift:
Dr. med. Dietmar Beier

Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission
Elisabeth-Reichelt-Weg 35

09116 Chemnitz
siko.beier@t-online.de

dietmar.beier@lua.sms.sachsen.de

Ärztliche Meldepflichten gemäß Infektionsschutzgesetz:
•	 Meldepflichtige	Erkrankungen:	Gemäß	§	6	IfSG	sind	vom	feststellen-

den/leitenden Arzt der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der 
Tod an den dort festgelegten Erkrankungen zu melden.

•	 Meldepflichtige	Erreger:	Gemäß	§	7	IfSG	haben	die	Leiter	der	Labore	
Nachweise der dort festgelegten Krankheitserreger zu melden.

•	 Leiter	von	Einrichtungen	der	pathologisch-anatomischen	Diagnostik	
haben sowohl meldepflichtige Erkrankungen gem. § 6 IfSG als auch 
meldepflichtige Erreger gem. § 7 IfSG zu melden.

Anzeige




